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(54) VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME VON GEFAHRSTOFFEN

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung
zur Aufnahme von Gefahrstoffen. Diese ist mit wenigs-
tens einem in einer Sicherheitszelle (2) aufgenommenen
Behälter (1) und mit einem außerhalb der Sicherheits-
zelle (2) vorgesehenen Trichter (5) mit Auslassstutzen
(6) zur Weiterleitung der in den Trichter (5) eingefüllten
Gefahrstoffe in dem Behälter (1) ausgerüstet. Erfin-
dungsgemäß verriegelt der zwischen einer Arbeitsposi-
tion und Wartungsposition verstellbare Trichter (5)
und/oder sein Auslassstutzen (6) positionsabhängig die
Sicherheitszelle (2) oder gibt diese frei.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Auf-
nahme von Gefahrstoffen, mit wenigstens einem in einer
Sicherheitszelle aufgenommenen Behälter, und mit ei-
nem außerhalb der Sicherheitszelle vorgesehenen
Trichter mit Auslassstutzen zur Weiterleitung der in den
Trichter eingefüllten Gefahrstoffe in den Behälter.
[0002] Bei der Sicherheitszelle handelt es sich grund-
sätzlich um einen verschließbaren Raum, in dessen In-
neren der zumindest eine Behälter für die darin zu be-
vorratenden Gefahrstoffe aufgenommen wird. Dazu mag
der Behälter in der Sicherheitszelle dauerhaft oder tem-
porär gelagert werden. Es versteht sich, dass die Sicher-
heitszelle zur Entnahme oder zum Austausch des Be-
hälters geöffnet werden kann. Außerdem ist die Sicher-
heitszelle so ausgelegt, dass der Behälter mit dem darin
aufgenommen Gefahrstoff bzw. den mehreren Gefahr-
stoffen gegenüber Einwirkungen von außen, beispiels-
weise einem Feuer oder Brand, überwiegend geschützt
ist. Hierzu korrespondiert der geschlossene oder verrie-
gelte Zustand der Sicherheitszelle.
[0003] Bei einer Vorrichtung des eingangs beschrie-
benen Aufbaus, wie sie in der DE 20 2015 105 170 U1
der Anmelderin beschrieben wird, ist als Sicherheitszelle
beispielsweise ein Sicherheitsschrank vorgesehen. Au-
ßerdem wird eine Abfülleinrichtung beschrieben, die mit
einer Abfüllöffnung ausgerüstet ist, welche seinerseits
an einem Trichter ausgebildet ist. Der Trichter ist mit der
Abfülleinrichtung verbunden. Folgerichtig stellt die Abfül-
leinrichtung zumindest teilweise den mit dem Trichter ge-
koppelten Auslassstutzen dar.
[0004] Bei der bekannten Lehre geht es darum, dass
durch die Abfüllöffnung bzw. den Trichter eingefüllte Ge-
fahrstoffe unkontrolliert in den Sicherheitsschrank laufen
können. Zu diesem Zweck wird der unkontrollierte Aus-
tritt der Gefahrstoffe aus der Abfülleinrichtung vermie-
den. Dazu ist ein Positionssensor zur Bestimmung der
Position und des Vorhandenseins des Behälters vorge-
sehen.
[0005] Im Rahmen der EP 2 407 398 B1 wird eine ver-
gleichbare Vorrichtung beschrieben. Hier geht es u. a.
darum, flüssige Abfallstoffe zu sammeln und Kontami-
nationen zu vermeiden. Dazu ist ein Schnellverschluss
für den Behälter vorgesehen.
[0006] Die bekannte Vorgehensweise hat sich grund-
sätzlich bewährt. Allerdings ergeben sich in der Praxis
weitergehende Anforderungen dahingehend, dass die
Bestückung der Sicherheitszelle mit dem betreffenden
Behälter und auch der Behältertausch unter Umständen
zu Problemen führen oder führen können. Das gilt be-
sonders für den Fall, dass der Trichter mit einem mehr
oder minder starren Auslassstutzen in den Behälter
reicht. Meistens wird der Auslassstutzen im Inneren des
Behälters so platziert, dass eine sogenannte Unterspie-
gelfüllung stattfindet. Hierbei taucht der Auslassstutzen
so weit in den Behälter zur Aufnahme der Gefahrstoffe
ein, dass sein Auslass unterhalb des Flüssigkeitsspie-

gels im Inneren des Behälters angeordnet ist. Falls nun
ein solcher Behälter getauscht oder ausgewechselt wer-
den soll, muss zunächst der Trichter mit dem daran an-
geschlossenen Auslassstutzen aus dem zu tauschenden
Behälter herausgezogen werden.
[0007] Da der fragliche Behälter für die Gefahrstoffe
oftmals auf einer bewegbaren Ablagefläche oder in einer
Aufnahmewanne bzw. im Inneren einer Schublade auf-
genommen wird, besteht die Gefahr, dass bei nicht aus
dem Behälter herausgezogenen Auslassstutzen der
Auslassstutzen beschädigt wird oder auch der Behälter
kippt. Als Folge hiervon können wiederum unkontrolliert
Gefahrstoffe austreten. Hier will die Erfindung insgesamt
Abhilfe schaffen.
[0008] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, eine derartige Vorrichtung so weiter zu entwi-
ckeln, dass der unkontrollierte Austritt von Gefahrstoffen
ebenso wie etwaige Beschädigungen des Auslassstut-
zens und/oder Trichters insbesondere beim Wechsel des
betreffenden Behälters auf jeden Fall vermieden werden.
[0009] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist eine gattungsgemäße Vorrichtung zur Aufnahme
von Gefahrstoffen im Rahmen der Erfindung dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zwischen einer Arbeitsposition
und Wartungsposition verstellbare Trichter und/oder sein
regelmäßig starrer und fest angeschlossener Auslass-
stutzen positionsabhängig die Sicherheitszelle verriegelt
oder freigibt.
[0010] Im Rahmen der Erfindung steuert folglich der
verstellbare Trichter bzw. sein angeschlossener Aus-
lassstutzen in Abhängigkeit seiner Position die Sicher-
heitszelle dahingehend, dass diese entweder verriegelt
ist oder entriegelt einen Zugang zu ihrem Inneren freigibt.
In verriegeltem Zustand der Sicherheitszelle ist ein Zu-
griff auf den im Inneren befindlichen Behälter nicht mög-
lich. Hierzu muss die Sicherheitszelle zunächst entriegelt
werden und ihren Innenraum freigeben.
[0011] Erst wenn die Sicherheitszelle entriegelt ist und
den Innenraum freigibt, lässt die erfindungsgemäße Vor-
richtung einen Austausch des Behälters zu. Im Regelfall
korrespondiert die verriegelte Position der Sicherheits-
zelle zugleich zur Arbeitsposition des Trichters und sei-
nes angeschlossenen Auslassstutzens. Demgegenüber
korrespondiert die Wartungsposition dazu, dass die Si-
cherheitszelle entriegelt wird bzw. entriegelt ist und ihren
Innenraum freigibt, um den Behälter beispielsweise zu
tauschen.
[0012] Die Arbeitsposition des Trichters korrespon-
diert im Allgemeinen dazu, dass der Auslassstutzen in
eine Mündung des Behälters eintaucht. Da in der Arbeits-
position des Trichters zugleich die Sicherheitszelle ver-
riegelt ist, kann in dieser Funktionsstellung der Behälter
nicht getauscht werden, weil er durch die verriegelte Si-
cherheitszelle überhaupt nicht zugänglich ist. Etwaige
Beschädigungen des in die Mündung des Behälters ein-
tauchenden Auslassstutzens respektive des Trichters in
dieser Arbeitsposition können ebenso ausgeschlossen
werden wie Szenarien dergestalt, dass bei einer unbe-
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absichtigten Entnahme des Behälters der Behälter kippt
und dadurch Gefahrstoffe austreten können.
[0013] Beides verhindert die Erfindung, weil die Si-
cherheitszelle in der Arbeitsposition des Trichters verrie-
gelt ist und folglich der im Inneren befindliche Behälter
nicht zugänglich. Nimmt dagegen der Trichter die War-
tungsposition ein, wird der Auslassstutzen von der Mün-
dung des Behälters höhenbeabstandet. D. h., in der War-
tungsposition des Trichters ist der Auslassstutzen von
der Mündung des Behälters soweit in seiner Höhe beab-
standet, dass der Behälter problemlos entnommen und
beispielsweise getauscht werden kann. Das ist möglich,
weil die Wartungsposition des Trichters und folglich des
angeschlossenen Auslassstutzens dazu korrespondiert,
dass die Sicherheitszelle entriegelt ist und den Innen-
raum freigibt.
[0014] Zum Wechsel zwischen der Arbeitsposition und
der Wartungsposition vollführt der Trichter größtenteils
eine vertikale Bewegung im Vergleich zu einer kopfsei-
tigen Öffnung in der Sicherheitszelle. Durch die kopfsei-
tige Öffnung der Sicherheitszelle hindurch reicht der
Trichter mit dem angeschlossenen Auslassstutzen bis
ins Innere der Sicherheitszelle hinein, um die in den
Trichter eingefüllten Gefahrstoffe über den Auslassstut-
zen in den Behälter weiterzuleiten.
[0015] Die Steuerung der Sicherheitszelle ("verrie-
gelt/entriegelt") in Abhängigkeit von der Position des zwi-
schen der Arbeitsposition und Wartungsposition verstell-
baren Trichters und/oder seines Auslassstutzens kann
grundsätzlich elektrisch und sensorisch erfolgen. Dazu
mag ein Sensor vorgesehen sein, welcher die Position
des Trichters bzw. seines angeschlossenen Auslassstut-
zens dahingehend erfasst, ob die Arbeitsposition oder
Wartungsposition eingenommen wird. In Abhängigkeit
von dem Signal des Sensors kann dieser einen Antrieb
bzw. ein Verriegelungselement entsprechend beauf-
schlagen. Befindet sich der Trichter in seiner Arbeitspo-
sition, sorgt das elektrisch beaufschlagte Verriegelungs-
element dafür, dass die Sicherheitszelle verriegelt wird.
Umgekehrt korrespondiert die Wartungsposition des
Trichters dazu, dass die Sicherheitszelle freigegeben
wird, weil in diesem Fall das Verriegelungselement zur
Entriegelung beaufschlagt wird.
[0016] D. h., der Trichter und/oder Auslass können ei-
ne das Verriegelungselement aufweisende Verriege-
lungseinheit elektrisch bzw. sensorisch beaufschlagen.
Das setzt eine entsprechende Energiequelle voraus, die
über ein ohnehin vorhandenes Stromnetz oder auch eine
interne Energieversorgung in Gestalt beispielsweise ei-
ner Batterie oder eines Akkumulators zur Verfügung ge-
stellt wird. Eine besonders robuste und von elektrischer
Energie unabhängige Lösung sieht jedoch vor, dass der
Trichter und/oder der Auslassstutzen die fragliche Ver-
riegelungseinheit mechanisch beaufschlagen. In diesem
Fall sorgt die Verriegelungseinheit über ein Verbindungs-
element mit dem Trichter und/oder dem Auslassstutzen
dafür, dass das Verriegelungselement die gewünschte
Funktionsstellung der Sicherheitszelle im Sinne von ver-

riegelt oder entriegelt bzw. Freigabe einnimmt.
[0017] D. h., die Verriegelungseinheit setzt sich im We-
sentlichen aus dem Verbindungselement und dem Ver-
riegelungselement zusammen. Das Verbindungsele-
ment ist mit dem Trichter und/oder dem Auslassstutzen
gekoppelt und wird je nach dessen Position entspre-
chend beaufschlagt. Zu diesem Zweck weist der Trichter
und/oder der Auslassstutzen zumindest einen Betäti-
gungszapfen auf. Der Betätigungszapfen beaufschlagt
die Verriegelungseinheit und verschwenkt seinerseits ei-
nen Schwenkhebel. Dazu ist der Schwenkhebel im All-
gemeinen an eine Seele eines Bowdenzuges als Verbin-
dungselement angeschlossen.
[0018] D. h., sobald der Trichter eine bestimmte Posi-
tion (Arbeitsposition oder Wartungsposition) eingenom-
men hat, sorgt der Betätigungszapfen beispielhaft dafür,
dass der Schwenkhebel verschwenkt wird. Da der
Schwenkhebel an die Seele des Bowdenzuges als Ver-
bindungselement angeschlossen ist, kann die Seele des
Bowdenzuges bzw. allgemein das Verbindungselement
das Verriegelungselement in gewünschtem Sinne beauf-
schlagen. Zu diesem Zweck ist das Verbindungselement
der Verriegelungseinheit an seinem einen Ende mit dem
Schwenkhebel gekoppelt. Am anderen Ende des Ver-
bindungselementes ist ein Verriegelungszapfen als Ver-
riegelungselement realisiert, welcher mit Hilfe des Ver-
bindungselementes bzw. des Bowdenzuges im Beispiel-
fall gegen die Kraft einer Feder beaufschlagt wird.
[0019] Nach weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist
zusätzlich eine Kulisse mit Ausnehmung für den Betäti-
gungszapfen vorgesehen. Der Betätigungszapfen ist
meistens am starren Auslassstutzen ausgebildet. Der
Betätigungszapfen passiert die Ausnehmung in der Ku-
lisse beim Wechsel des Trichters von der Arbeitsposition
zur Wartungsposition und umgekehrt. Soll jedoch die be-
treffende Position, d. h. die Wartungsposition oder Ar-
beitsposition, dauerhaft eingenommen und beibehalten
werden, legt sich der Betätigungszapfen an die Kulisse
an. Im Allgemeinen ist die Auslegung so getroffen, dass
der Betätigungszapfen zur temporären Beibehaltung der
Wartungsposition an der Kulisse anliegt. In dieser War-
tungsposition sorgt der Betätigungszapfen zugleich da-
für, dass der Schwenkhebel als Bestandteil der Verrie-
gelungseinheit beaufschlagt wird. Dazu ist der Schwenk-
hebel vorteilhaft an der Kulisse gelagert.
[0020] Sobald der Schwenkhebel in der Wartungspo-
sition mit Hilfe des Betätigungszapfens am Auslassstut-
zen beaufschlagt wird, sorgt der verschwenkte Schwenk-
hebel dafür, dass die Seele des angeschlossenen Bow-
denzuges das Verriegelungselement bzw. den Verriege-
lungszapfen gegen die Kraft der Feder beaufschlagt. Da-
durch wird der Verriegelungszapfen gegenüber einer
Öffnung oder einer Kante abgehoben und ist folglich die
Sicherheitszelle entriegelt und gibt dadurch den Innen-
raum frei. Die Öffnung oder Kante ist meistens an einem
Ausleger realisiert.
[0021] Die Sicherheitszelle kann grundsätzlich als bei-
spielsweise einstückiger Abzug ausgebildet sein, wel-
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cher gegenüber dem Boden, einer Tischfläche etc. ver-
riegelt und entriegelt wird. Im Rahmen einer besonders
vorteilhaften Gestaltung der Erfindung ist die Sicher-
heitszelle als Sicherheitsschrank mit zumindest einer
Schranktür ausgebildet. Der Verriegelungszapfen ist in
diesem Fall der Schranktür zugeordnet. Befindet sich der
Trichter in seiner Arbeitsposition, nimmt die Verriege-
lungseinheit die Funktionsstellung "verriegelt" ein.
[0022] Der Verriegelungszapfen an der Schranktür
greift in diesem Fall in beispielsweise eine Ausnehmung
am Schrankkorpus des Sicherheitsschrankes ein, so
dass die Schranktür nicht geöffnet werden kann. Wird
der Trichter jedoch von der Arbeitsposition in die War-
tungsposition überführt, so korrespondiert diese Funkti-
onsstellung dazu, dass die Verriegelungseinheit entrie-
gelt wird. Zugleich wird der Betätigungszapfen gegen die
Kraft der Feder beaufschlagt und gibt die Schranktür frei.
Die Sicherheitszelle bzw. der Sicherheitsschrank ist in
diesem Fall entriegelt und der im Inneren des Sicher-
heitsschrankes befindliche Behälter wird zugänglich.
[0023] Im Ergebnis wird eine Vorrichtung zur Aufnah-
me von Gefahrstoffen beschrieben und zur Verfügung
gestellt, welche einen problemlosen und gefahrlosen
Austausch des im Inneren der Sicherheitszelle aufge-
nommenen Behälters ermöglicht. Denn je nach der Po-
sition des Trichters kann die Sicherheitszelle bzw. die
Schranktür des Sicherheitsschrankes geöffnet werden
oder nicht. Nimmt der Trichter die Arbeitsposition ein, so
ist die Schranktür verriegelt und der Behälter für die Ge-
fahrstoffe nicht zugänglich. Erst wenn sich der Trichter
in seiner Wartungsposition befindet, wird die Schranktür
im Beispielfall frei gegeben. Hierin sind die wesentlichen
Vorteileile zu sehen.
[0024] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert; es zeigen:

Fig. 1A die erfindungsgemäße Vorrichtung perspek-
tivisch mit dem in Arbeitsposition befindlichen
Trichter,

Fig. 1B die Vorrichtung nach der Fig. 1A mit dem
Trichter in Wartungsposition,

Fig. 2A den Trichter im Detail durchgezogen in der
Arbeitsposition und beim Übergang in die
Wartungsposition gestrichelt und

Fig. 2B den Gegenstand nach der Fig. 2A in der War-
tungsposition.

[0025] In den Figuren ist eine Vorrichtung zur Aufnah-
me von Gefahrstoffen dargestellt. Bei den Gefahrstoffen
handelt es sich beispielhaft und nicht einschränkend um
Chemikalien, insbesondere flüssige und brennbare Che-
mikalien. Die fraglichen Gefahrstoffe werden mit Hilfe der
nachfolgend noch im Detail zu beschreibenden Vorrich-
tung temporär oder dauerhaft gelagert. Zu diesem Zweck

ist wenigstens ein Behälter 1 zur Aufnahme der betref-
fenden Gefahrstoffe in einer Sicherheitszelle 2 angeord-
net und wird hierin aufgenommen. Anhand des Ausfüh-
rungsbeispiels erkennt man, dass im Inneren der Sicher-
heitszelle 2 insgesamt zwei Behälter 1 vorhanden sind.
Außerdem wird im Ausführungsbeispiel so vorgegangen,
dass die Sicherheitszelle 2 nicht einschränkend als Si-
cherheitsschrank 2 ausgebildet ist.
[0026] Bei dem Sicherheitsschrank 2 handelt es sich
ebenfalls beispielshaft um einen Untertischschrank, wel-
cher unterhalb eines Labortisches 3 bzw. einer entspre-
chenden Tischplatte des Labortisches 3 angeordnet ist.
Der Sicherheitsschrank 2 verfügt über eine vorgegebene
Feuerwiderstandsfähigkeit, die zu unterschiedlichen
Feuerwiderstandsdauern korrespondiert. Hierzu wird auf
die DIN EN 14470 Bezug genommen und auf das Ge-
brauchsmuster DE 20 2014 101 935 U1 der Anmelderin,
dem weitere Details zu solchen Sicherheitsschränken 2
entnommen werden können.
[0027] Im Ausführungsbeispiel verfügt der Sicher-
heitsschrank 2 über einen Schrankkorpus 2a und eine
Schranktür 2b. Die Schranktür 2b kann von ihrer ge-
schlossenen Position entsprechend der Darstellung in
der Fig. 1A in die geöffnete Position gemäß der Fig. 1B
überführt werden. In der geöffneten Position der
Schranktür 2b sind die beiden Behälter 1 zur Aufnahme
von Gefahrstoffen zugänglich. Demgegenüber korres-
pondiert die geschlossene bzw. verriegelte Stellung der
Schranktür 2b dazu, dass die Behälter 1 unzugänglich
sind.
[0028] Zu diesem Zweck werden die beiden Behälter
1 im Ausführungsbeispiel in einer Aufnahmewanne 4 be-
vorratet, die zugleich als Schublade gegenüber dem
Schrankkorpus 2a eingeschoben und ausgezogen wer-
den kann. Anstelle der Aufnahmewanne 4 kann auch mit
einer ein- und ausziehbaren Ablagefläche gearbeitet
werden oder auch generell einem Auszug, was im Detail
nicht dargestellt ist.
[0029] Außerhalb der Sicherheitszelle bzw. des Si-
cherheitsschrankes 2 ist ein Trichter 5 mit angeschlos-
senem starrem Auslassstutzen 6 vorgesehen. Der Trich-
ter 5 lässt sich mit Hilfe einer Schwenkklappe 7 öffnen
und verschließen und gibt bei geöffneter Schwenkklappe
7 eine Einfüllöffnung für die Gefahrstoffe frei, so dass die
Gefahrstoffe über den Trichter 5, den an den Trichter 5
angeschlossenen Auslassstutzen 6 schließlich in den je-
weiligen Behälter 1 weiter geleitet werden. Dazu verfügt
die Sicherheitszelle bzw. der Sicherheitsschrank 2 über
eine kopfseitige Öffnung 8, durch welche der Auslass-
stutzen 6 den Schrankkorpus 2a im Beispielfall kopfseitig
durchgreift und auf diese Weise in eine Mündung 9 des
Behälters 1 eintaucht und eintauchen kann. Das gilt zu-
mindest dann, wenn sich der Trichter 5 mit dem ange-
schlossenen Auslassstutzen 6 in seiner Arbeitsposition
entsprechend der Darstellung in der Fig. 1A befindet.
Hierzu korrespondiert die durchgezogen dargestellte Po-
sition in der Fig. 2A.
[0030] Zu der kopfseitigen Öffnung 8 in der Sicher-
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heitszelle bzw. dem Sicherheitsschrank 2 korrespondiert
eine nicht näher dargestellte Öffnung im Labortisch 3.
Dieser Öffnung im Labortisch 3 ist eine Armatur 10 zu-
geordnet, mit deren Hilfe der Trichter 5 in der Arbeitspo-
sition nach der Fig. 1A aufgenommen und positioniert
wird. Demgegenüber korrespondiert die in der Fig. 1B
dargestellte Wartungsposition des Trichters 5 dazu, dass
der Trichter 5 die Armatur 10 verlassen hat. Zum Wechsel
von der Arbeitsposition nach der Fig. 1A zur Wartungs-
position entsprechend der Fig. 1B und zurück ist es folg-
lich erforderlich, dass der Trichter 5 eine größtenteils ver-
tikale Bewegung vollführt, wie ein in der Fig. 2A ange-
deuteter Doppelpfeil deutlich macht.
[0031] Erfindungsgemäß sorgt der Trichter 5 und/oder
der angeschlossene Auslassstutzen 6 dafür, dass je
nach seiner eingenommenen Position die Sicherheits-
zelle 2 verriegelt wird oder entriegelt ist und folglich den
bzw. die Behälter 1 freigibt. Die in der Fig. 1A und 2A
durchgezogen dargestellte Arbeitsposition des Trichters
5 bzw. des angeschlossenen Auslassstutzens 6 korres-
pondiert dazu, dass der fragliche Auslassstutzen 6 im
Beispielfall in die Mündung 9 des rechten Behälters 1
eintaucht. Tatsächlich handelt es sich bei dem Auslass-
stutzen 6 um eine an den Trichter 5 angeschlossen starre
Auslasslanze. Außerdem ist die Auslegung so getroffen,
dass der Auslassstutzen 6 in der Arbeitsposition des
Trichters 5 nicht nur in die Mündung 9 des rechten Be-
hälters 1 eintaucht, sondern typischerweise auch unter-
halb eines Flüssigkeitsspiegels im Inneren des Behälter
1 endet. Dadurch erfolgt eine sogenannte Unterspiegel-
füllung des fraglichen Behälters 1 und die etwaige Ent-
stehung von Dämpfen bei der Weiterleitung der Gefahr-
stoffe vom Trichter 5 über den Auslassstutzen 6 bis hin
in den Behälter 1 wird größtenteils vermieden. Das gilt
selbstverständlich nicht zwingend.
[0032] Die in der Fig. 1B bzw. Fig. 2B darstellte War-
tungsposition des Trichters 5 und folglich auch des an-
geschlossenen Auslassstutzens 6 korrespondiert nun
dazu, dass der Auslassstutzen 6 von der Mündung 9 des
betreffenden Behälters 1 höhenbeabstandet ist. D. h., in
der Wartungsposition nach der Fig. 1B bzw. 2B ist ein
auslassseitiges Ende des Auslassstutzens 6 höhenbe-
abstandet von der Mündung 9 des Behälters 1 beabstan-
det. In dieser Wartungsposition kann folglich der fragliche
Behälter 1 problemlos aus der Sicherheitszelle bzw. dem
Sicherheitsschrank 2 entnommen werden, und zwar oh-
ne dass der zuvor in die Mündung 9 eintauchende Aus-
lassstutzen 6 bei diesem Vorgang beschädigt wird oder
der Behälter 1 bei diesem Vorgang kippt oder überhaupt
nicht entnommen werden kann.
[0033] Tatsächlich lässt sich in der Wartungsposition
des Trichters 5 die Aufnahmewanne 4 bzw. die die Be-
hälter 1 tragende Schublade problemlos aus dem Sicher-
heitsschrank 2 im Beispielsfall bei geöffneter Schranktür
2b herausziehen und können einzelne oder sämtliche
Behälter 1 beispielsweise durch Leerbehälter zur erneu-
ten Befüllung ersetzt werden. Im Rahmen der Erfindung
ist nun sichergestellt, dass der zwischen der Arbeitspo-

sition und Wartungsposition verstellbare Trichter 5
und/oder sein angeschlossener Auslassstutzen 6 positi-
onsabhängig die Sicherheitszelle bzw. den Sicherheits-
schrank 2 verriegeln oder freigeben. Im Ausführungsbei-
spiel ist die Auslegung so getroffen, dass der in der Ar-
beitsposition befindliche Trichter 5 im Beispielfall die
Schranktür 2b verriegelt. Erst wenn der Trichter 5 seine
Wartungsposition einnimmt, wird die Schranktür 2b frei
gegeben und kann im Anschluss daran die Aufnahme-
wanne 4 mit den darin befindlichen Behältern 1 ausge-
zogen werden.
[0034] Wie bereits erläutert, vollführt der Trichter 5 zum
Wechsel zwischen der Arbeitsposition und der War-
tungsposition eine größtenteils vertikale Bewegung im
Vergleich zur korrespondierenden Öffnung 8 kopfseitig
der Sicherheitszelle 2, wie dies der Doppelpfeil in der
Fig. 2A andeutet. Damit bei diesem Vorgang die
Schranktür 2b zunächst in der Arbeitsposition verriegelt
ist und anschließend in der Wartungsposition frei gege-
ben wird, beaufschlagt der Trichter 5 und/oder sein Aus-
lass 6 eine Verriegelungseinheit 12, 13, 14, und zwar
mechanisch. Zur Beaufschlagung der Verriegelungsein-
heit 12, 13, 14 ist der Trichter 5 bzw. sein Auslassstutzen
6 mit zumindest einem Betätigungszapfen 11 ausgerüs-
tet.
[0035] Die Verriegelungseinheit 12, 13, 14 setzt sich
im Ausführungsbeispiel aus einem Schwenkhebel 12, ei-
nem an den Schwenkhebel 12 angeschlossenen Verbin-
dungsmittel 13 und schließlich einem Verriegelungsele-
ment 14 in Gestalt eines Verriegelungszapfens 14 zu-
sammen. Bei dem Verbindungselement 13 handelt es
sich im Ausführungsbeispiel um einen Bowdenzug 13.
Der Schwenkhebel 12 ist an eine Seele 13a des Bow-
denzuges 13 angeschlossen. Gleiches gilt für das Ver-
riegelungselement bzw. den Verriegelungszapfen 14.
[0036] Wird der Schwenkhebel 12 verschwenkt, im
Ausführungsbeispiel und bei einem Vergleich der Dar-
stellung in den Fig. 2A und 2B im Uhrzeigersinn um eine
Achse 15, so wird die Seele 13a des Verbindungsele-
mentes bzw. des Bowdenzuges 13 mit Zug beaufschlagt.
Am anderen Ende des Verbindungselementes bzw. des
Bowdenzuges 13 ist das Verriegelungselement in Ge-
stalt des Verriegelungszapfens 14 angeschlossen. Der
an der Seele 13a aufgebaute Zug führt hier dazu, dass
der Verriegelungszapfen 14 gegen die Kraft einer Feder
16 hochgezogen wird, und zwar gegenüber einer Aus-
nehmung in einem Ausleger 17, der im Ausführungsbei-
spiel an die Schranktür 2b angeschlossen ist. Sobald der
Verriegelungszapfen 14 gegenüber der Ausnehmung im
Ausleger 17 hochgezogen ist, wird die Schranktür 2b ent-
riegelt und kann geöffnet werden, wie dies in der Fig. 1B
dargestellt ist. Das geschieht in der Wartungsposition
nach der Fig. 2B.
[0037] Man erkennt zusätzlich noch eine Kulisse 18,
die mit einer Ausnehmung 19 für den Betätigungszapfen
11 ausgerüstet ist. Im Ausführungsbeispiel ist der Betä-
tigungszapfen 11 als Querzapfen ausgebildet, welcher
quer zur Längserstreckung an den Auslassstutzen 6 an-
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geschlossen ist. Die Kulisse 18 dient darüber hinaus zur
Lagerung des Schwenkhebels 12.
[0038] Die Kulisse 18 ist insgesamt im Inneren der Si-
cherheitszelle bzw. des Sicherheitsschrankes 2 ange-
ordnet, und zwar unterhalb bzw. in innenseitiger Verlän-
gerung der kopfseitigen Öffnung 8. Das Verbindungsmit-
tel 13 der Verriegelungseinheit 12, 13, 14 ist mit seinem
einen Ende mit dem Schwenkhebel 12 gekoppelt. Das
andere Ende des Verbindungselementes bzw. Bowden-
zuges 13 beaufschlagt den Verriegelungszapfen 14. Zu
diesem Zweck stützt sich eine Hülle 13b des Bowdenzu-
ges 13 gegenüber der hierin hin- und herbewegbaren
Seele 13a am Schrankkorpus 2a ab. Dazu ist die Hülle
13b des Bowdenzuges 13 endseitig über ein Widerlager
20 an den Schrankkorpus 2a angeschlossen.
[0039] Die Funktionsweise ist wie folgt. Ausgehend
von der durchgezogen dargestellten Arbeitsposition in
der Fig. 1A bzw. 2A taucht der als Lanze ausgelegte und
an den Trichter 5 angeschlossene Auslassstutzen 6
durch die Mündung 9 des Behälters 1 hindurch in die dort
jeweils zu bevorratenden Gefahrstoffe hinein. Da in der
Arbeitsposition der Trichter 5 darüber hinaus in der Ar-
matur 10 am Labortisch 3 aufgenommen wird, ist der am
Auslassstutzen 6 angeordnete Betätigungszapfen 11 für
die Verriegelungseinheit 12, 13, 14 von dieser beabstan-
det und kann diese nicht beaufschlagen. Als Folge hier-
von sorgt die den Verriegelungszapfen 14 beaufschla-
gende Feder 16 dafür, dass der Verriegelungszapfen 14
die Ausnehmung im Ausleger 17 durchgreift und folglich
die Schranktür 2 verriegelt ist.
[0040] Um nun die Schranktür 2b zu entriegeln bzw.
frei zugeben, muss zunächst der Trichter 5 und mit ihm
der angeschlossene Auslassstutzen 6 ausgehend von
der durchgezogenen dargestellten Arbeitsposition in der
Fig. 2A in die gestrichelt dargestellte Wartungsposition
überführt werden. Dazu ist es zunächst erforderlich, dass
der Trichter 5 im Beispielfall um ca. 90° im Uhrzeigersinn
gedreht wird. Dadurch werden insbesondere unbeab-
sichtigte Bewegungen des Trichters 5 vermieden. Au-
ßerdem korrespondiert die im rechten Teil der Fig. 2A
dargestellte ca. 90° Drehung im Beispielfall dazu, dass
der Trichter 5 von der Armatur 10 freikommt. Denn diese
Drehung hat zur Folge, dass am Trichter 5 zusätzlich
vorgesehene Verriegelungsnasen 21 zugehörige An-
schläge 22 als Bestandteil der Armatur 10 verlassen kön-
nen.
[0041] D. h., in der Arbeitsposition gemäß der Darstel-
lung in der Fig. 1A und 2A ist der Trichter 5 zugleich
gegenüber der Armatur 10 verriegelt, weil in der Arbeits-
position die Verriegelungsnasen 21 die Anschläge 22
hinter- oder untergreifen. Um die Verriegelung des Trich-
ters 5 gegenüber der Armatur 10 zu lösen, muss der
Trichter 5 folglich um ca. 90° gedreht werden, und zwar
im Ausführungsbeispiel im Uhrzeigersinn. Diese 90° Dre-
hung lässt sich von einem Bediener einfach ausführen
und nachvollziehen, weil der Trichter 5 bzw. der den
Trichter 5 abdeckende Verschlussdeckel 7 mit einer ent-
sprechenden Markierung 23 ausgerüstet ist.

[0042] Erst wenn der Trichter 5 die beschriebene ca.
90° Drehung im Uhrzeigersinn vollzogen hat und gegen-
über der Armatur 10 entriegelt ist, lässt sich der Trichter
5 zusammen mit seinem Auslassstutzen 6 von der durch-
gezogen in der Fig. 2A dargestellten Arbeitsposition in
die Wartungsposition überführen, die gestrichelt wieder-
gegeben ist. Hierzu korrespondiert eine größtenteils ver-
tikale Bewegung. Umgekehrt ist es auch für den Wechsel
von der Wartungsposition zur Arbeitsposition erforder-
lich, den Trichter 5 in vertikaler Richtung zu bewegen,
weshalb sich der in der Fig. 2A dargestellte Doppelpfeil
erklärt.
[0043] Durch die ca. 90° Drehung des Trichters 5 in-
klusive des fest angeschlossenen Auslassstutzens 6 im
Beispielfall wird auch der Betätigungszapfen 11 bzw.
Querzapfen um 90° gedreht, wie man beim Vergleich der
linken mit der rechten Darstellung in der Fig. 2A erkennt.
Durch diese Drehung des Betätigungszapfens 11 ist der
Betätigungszapfen 11 in der Lage, die Ausnehmung 19
in der Kulisse 18 zu durchgreifen. Sobald der Trichter 5
und mit ihm der angeschlossene Auslassstutzen 6 die
Wartungsposition entsprechend der gestrichelten Dar-
stellung in der Fig. 2B erreicht haben, kann der Betäti-
gungszapfen 11 am Auslassstutzen 6 die Verriegelungs-
einheit 12, 13, 14 beaufschlagen. Denn der Trichter 5
muss nach dem Erreichen der Wartungsposition ent-
sprechend der Darstellung in der Fig. 2B in der Wartungs-
position zumindest temporär fixiert werden.
[0044] Der Betätigungszapfen 11 liegt nun zur tempo-
rären Beibehaltung der Wartungsposition des Trichters
5 an der Kulisse 18 an. Um dies zu erreichen, wird der
in der Wartungsposition befindliche Trichter 5 im Ausfüh-
rungsbeispiel im Gegenuhrzeigersinn um 90° gedreht.
Dadurch wird der Trichter 5 gegenüber der ortsfest im
Schrankkorpus 2a festgelegten Kulisse 18 verriegelt
bzw. stützt sich an dieser ab. Denn der zuvor die Aus-
nehmung 19 in der Kulisse 18 passierende Betätigungs-
zapfen 11 orientiert sich durch diese Gegenuhrzeiger-
sinndrehung des Trichters 5 mit dem angeschlossenen
Auslassstutzen 6 quer zu der als Längsausnehmung
ausgebildeten Ausnehmung 19. Dadurch liegt der Betä-
tigungszapfen 11 auf der Kulisse 18 auf, wie man in der
Detaildarstellung in der Fig. 2B erkennt.
[0045] Die auf diese Weise temporär eingestellte War-
tungsposition des Trichters 5 inklusive Auslassstutzen 6
und die damit verbundene Gegenuhrzeigersinndrehung
des Trichters 5 hat nun zur Folge, dass der Betätigungs-
zapfen 11 am Auslassstutzen 6 den Schwenkhebel 12
als Bestandteil der Verriegelungseinheit 12, 13, 14 bei
diesem Vorgang beaufschlagt. Das erkennt man in der
Fig. 2B. Tatsächlich korrespondiert die temporäre Ein-
nahme der Wartungsposition und die damit verbundene
Gegenuhrzeigersinndrehung des Trichters 5 dazu, dass
der Schwenkhebel 12 im Beispielfall um seine Achse 15
im Uhrzeigersinn verschwenkt wird und dadurch der Ver-
riegelungszapfen 14 gegen die Feder 16 aus der Aus-
nehmung des Auslegers 17 an der Schranktür 2b her-
ausgezogen wird. Als Folge hiervon ist die Schranktür
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2b entriegelt und gibt den Innenraum des Schrankkorpus
2a frei.
[0046] Die Schranktür 2b kann nun geöffnet werden.
Dadurch lässt sich auch die Aufnahmewanne 4 bzw. die
Schublade mit den darin befindlichen Behältern 1 gegen-
über dem Schrankkorpus 2a ausziehen und können ein-
zelne oder beide Behälter 1 im Beispielfall durch jeweilige
Leerbehälter ersetzt werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Aufnahme von Gefahrstoffen, mit
wenigstens einem in einer Sicherheitszelle (2) auf-
genommenen Behälter (1), und mit einem außerhalb
der Sicherheitszelle (2) vorgesehenen Trichter (5)
mit Auslassstutzen (6) zur Weiterleitung der in den
Trichter (5) eingefüllten Gefahrstoffe in den Behälter
(1)dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen
einer Arbeitsposition und Wartungsposition verstell-
bare Trichter (5) und/oder sein Auslassstutzen (6)
positionsabhängig die Sicherheitszelle (2) verriegelt
oder freigibt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arbeitsposition des Trichters (5)
dazu korrespondiert, dass der Auslassstutzen (6) in
eine Mündung (9) des Behälters (1) eintaucht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wartungsposition des
Trichters (5) dazu korrespondiert, das der Auslass-
stutzen (6) von der Mündung (9) des Behälters (1)
höhenbeabstandet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Trichter (5) zum
Wechsel zwischen der Arbeitsposition und der War-
tungsposition eine größtenteils vertikale Bewegung
im Vergleich zu einer kopfseitigen Öffnung (8) in der
Sicherheitszelle (2) vollführt.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Trichter (5)
und/oder der Auslassstutzen (6) eine Verriegelungs-
einheit (12, 13, 14)sensorisch und/oder mechanisch
beaufschlagen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungseinheit (12, 13, 14)
über ein Verbindungselement (13) mit dem Trichter
(5) und/oder dem Auslassstutzen (6) wechselwirkt.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Trichter (5) und/oder der
Auslassstutzen (6) zumindest einen Betätigungs-
zapfen (11) zur Beaufschlagung der Verriegelungs-
einheit (12, 13, 14) aufweist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Betätigungszapfen (11) zur Be-
aufschlagung der Verriegelungseinheit (12, 13, 14)
einen Schwenkhebel (12) verschwenkt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwenkhebel (12) an eine See-
le (13a) eines Bowdenzuges (13) als Verbindungs-
element (13) angeschlossen ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsele-
ment (13) der Verriegelungseinheit (12, 13, 14) an
seinem einen Ende mit dem Schwenkhebel (12) ge-
koppelt ist und an seinem anderen Ende einen als
Verriegelungszapfen (14) ausgebildetes Verriege-
lungselement (14) gegen die Kraft einer Feder (16)
beaufschlagt.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Kulisse (18) mit
Ausnehmung (19) für den Betätigungszapfen (11)
vorgesehen ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Betätigungszapfen (11) die Aus-
nehmung (19) in der Kulisse (18) beim Wechsel von
der Arbeitsposition zur Wartungsposition und umge-
kehrt passiert.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Betätigungszapfen (11) zur
temporären Beibehaltung der Wartungsposition an
der Kulisse (18) anliegt.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenkhebel
(12) an der Kulisse (18) gelagert ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sicherheitszelle
(2) als Sicherheitsschrank (2) mit zumindest einer
Schranktür (2b) ausgebildet ist.
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